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1 Verfahrensvermerke 

 
1. Aufstellungsbeschluss 
 Der Bebauungsplan wurde am 30.11.2017 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB vom Gemeinderat in öffentlicher 

Sitzung beschlossen und am 12.05.2018 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 21.05.2018 bis  
     21.06.2018 durch Offenlage. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB vom 14.05.2018 bis 21.06.2018 gehört. 
 
 

3. Auslegungsbeschluss 
 Der Gemeinderat hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB am 27.09.2018 in öffentlicher Sitzung den Bebauungs-

planentwurf und dessen öffentliche Auslegung beschlossen. 
 
 

4. Öffentliche Auslegung 
 Die öffentliche Auslegung wurde am 27.10.2018 ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan-

entwurf mit Begründung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 23.10.2018 bis 05.12.2018 öffentlich aus-
gelegen. 

 
 

7. Satzungsbeschluss 
 In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am                     wurden die von der Öffentlichkeit und 

den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgegebenen Stellungnahmen behandelt. 
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

 
 

8. Ausfertigung 
 Der Inhalt des Bebauungsplanes stimmt mit dem Satzungsbeschluss vom                    überein. 
  Das Verfahren wurde ordnungsgemäß nach den §§ 1 - 10 und § 13 BauGB durchgeführt. 
 
    Albstadt, den                                                        
                
    
 
 
                                                     Klaus Konzelmann 
                                                   Oberbürgermeister 
 

9. Inkrafttreten 
 Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs.3 BauGB ist der 

Bebauungsplan am                    in Kraft getreten. 
 
     Albstadt, den                                                        
                
                                                   Udo Hollauer 
                                                   Bürgermeister 
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